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80/02 Forstrecht

Norm

ForstG 1975 §17;

Rechtssatz

Auf den Umstand, daß die Verlegung eines Stalles auf Nichtwaldboden mit "Verlegungskosten" verbunden ist und

damit ein Interesse an der Rodung gegeben ist, kann sich der Antragsteller nicht zu seinen Gunsten berufen, da der

Stall vom Antragsteller auf Waldboden ohne die nach § 17 ForstG 1975 erforderliche Bewilligung und somit

unrechtmäßig errichtet wurde. Die Frage der Interessen an der Rodung ist ausgehend von der Annahme einer

Antragstellung vor Verwirklichung des Projektes zu beurteilen. Andernfalls käme es zu einer unsachlichen Bevorzugung

von Antragstellern, die sich gesetzwidrig verhalten haben, gegenüber solchen, die dem Gesetz entsprechend vor

Verwirklichung des Projektes die Erteilung der Bewilligung beantragt haben.
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